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Anleitung: Ausfüllen Beanstandungsformular 

 

Allgemeine Informationen 

• Wir bitten Sie, alle Felder vollständig auszufüllen.  
 

• Wird ein Feld nicht gemäss Vorgaben ausgefüllt, erscheint eine Fehlermeldung.  
 

• Wird ein Feld nicht ausgefüllt, erscheint eine rote Fehlermeldung.  
 

• Die Ohrmarke muss zwingend 12-stellig (Rindvieh) bzw. 8-stellig (Schafe) sein. Er-
scheint die Ohrmarkennummer rot, enthält sie zu wenig Stellen. 
 

Anleitung zum Ausfüllen der verschiedenen Bereiche 

1. Schlachtbetrieb: Der Ort des Schlachtbetriebs kann ausgewählt werden. Die Auswahl 
kann durch Scrollen der Liste oder durch Eintippen des Ortes erfolgen. 
 

 

 

2. Schlachtdatum: Das heutige Datum kann mit der Kombination der Steuerungstaste 
(Kontrolltaste) und der Punkttaste erfasst werden (je nach Tastatur «STRG»+«.» oder 
«CTRL»+«.»). 
 

 
3. Lieferant: Der Lieferantenname muss eindeutig sein. Bei Unternehmen muss der Fir-

menname (keine Mitarbeiternamen!), bei Direktlieferanten der Vor- und Nachname 
ausgefüllt werden. 
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4. Abnehmer: Der Abnehmername muss eindeutig und gemäss Firmennamen ausgefüllt 
werden (keine Mitarbeiternamen!). 
 

 
 

5. Gesuchsteller: Als Gesuchsteller kann nur der erfasste Lieferant oder der erfasste Ab-
nehmer ausgewählt werden.  
 

 
 

 

 

6. E-Mail: Mailadresse muss zwingend erfasst werden.  
 

7. Laufnummer: Korrekte und vollständige Laufnummer eintragen. 
 

8. Ohrmarke Rindvieh: Die Ohrmarke muss 12-stellig sein. Sie kann sowohl mit wie 
ohne Punkt eingetragen werden. 
 
Ohrmarke Schafe: Die Ohrmarke muss 8-stellig sein. Sie kann sowohl mit wie ohne 
Punkt eingetragen werden. 

 
 
 
 
 
 
 

 
9. Kategorie: Die Kategorie muss ausgewählt oder eingetragen werden. Es kann zwi-

schen allen Kategorien der Gattungen Rindvieh, Schafe, Ziegen und Pferde ausge-
wählt werden. 
 

 
10. Label: Das entsprechende Label muss eingetragen werden. 
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11. Fleischigkeit: Die Fleischigkeitsklasse muss ausgewählt oder eingetragen werden. 

 

 
 

12. Fettabdeckung: Die Fettklasse muss ausgewählt oder eingetragen werden. 
 

 
 

13. Die Beanstandung ist nun vollständig erfasst. 

 
14. Blockieren der Schlachtkörper: Gemäss Art. 3 Abs. 4 der Schlachtviehverordnung 

vom 26. November 2003 (SR 916.341), hat die Beanstandung des Ergebnisses der 
neutralen Qualitätseinstufung spätestens bis um 24.00 Uhr des Schlachttags zu erfol-
gen. Der Gesuchsteller ist verantwortlich für das Blockieren der Schlachtkörper im 
Schlachtbetrieb. Die betreffenden Schlachtkörper müssen so lange im Schlachtbetrieb 
unzerlegt blockiert werden, bis die zweite neutrale Qualitätseinstufung erfolgt ist. 
Aufgrund der heutigen Praxis in den Schlachtbetrieben werden die Schlachtkörper oft 
bereits in den frühen Morgenstunden des Folgetages nach der Schlachtung weiterver-
wertet. Aus diesem Grund empfiehlt sich eine frühzeitige Blockierung der beanstande-
ten Schlachtkörper. 
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15. Beanstandungsformular versenden: Beanstandungsformular an die spezifische  
E-Mail-Adresse des Schlachtbetriebes senden, in welchem die Tiere geschlachtet bzw. 
blockiert wurden. Es ist von grosser Wichtigkeit, dass die richtige E-Mail-Adresse des 
jeweiligen Schlachtbetriebs eingesetzt wird. 
 
E-Mail-Adressen der Schlachtbetriebe für die Zustellung der Beanstandungsformulare: 

avenches@proviande.ch  ponts-de-martel@proviande.ch 
clarens@proviande.ch  schwyz@proviande.ch 
cresciano@proviande.ch  stgallen@proviande.ch 
estavayer@proviande.ch  sursee@proviande.ch 
hinwil@proviande.ch  thun@proviande.ch 
langnau@proviande.ch  vaulruz@proviande.ch 
martigny@proviande.ch  wohlen@proviande.ch 
oensingen@proviande.ch  wolfenschiessen@proviande.ch 
orbe@proviande.ch  zuerich@proviande.ch 

 

16. Übermittlung der Resultate der Nachklassifizierung: Nach erfolgter Nachklassifizie-
rung werden die Resultate aus der Beanstandung beiden Parteien per E-Mail vom Dis-
pobüro während der Bürozeiten zugestellt. 


